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Nach geltendem Recht le-
ben Ehegatten mangels einer
anderen ehevertraglichen
Abrede unter dem Güterstand
der Errungenschaftsbeteiii-
gung. Mittels Ehevertrag
kann, neben dem hier nicht
interessierenden Güterstand
der Gütertrennung, die Gü-
tergemeinschaft begründet
werden. Bei beiden Güter-
ständen, Errungenschaftsbe-
teiligung und Gütergemein-
schaft, kann durch ehever-

tragliche Abrede im Todesfall
der Vorschlag bzw. das Ge-

samtgut dem überlebenden
Ehegatten zugewiesen wer-
den, doch erleidet dieser
Grundsatz eine für Sie we-
sentliche Ausnahme: Durch
eine solche ehevertragliche
Abrede dürfen die Pflichtan-
teilsansprüche der nichtge-
meinsamen Nachkommen
bei der Errungenschaftsbetei-
ligung bzw. aller Nachkom-
men des Erblassers bei der Gü-

tergemeinschaft nicht beein-

trächtigt werden. Damit kön-
nen Sie durch Abschluss eines

Ehevertrages Ihren Kindern
nicht den Pflichtteil entzie-
hen.

In Ihrer Lage mit Kindern
aus erster Ehe wäre es auch
nicht möglich, dem überle-
benden Ehegatten die Nutz-
niessung an dem den Kindern
zustehenden Pflichtteil ein-
zuräumen.

Möglich wäre hingegen
der Abschluss eines Erbver-

träges zwischen ihnen und
den Kindern, z.B. in dem Sin-

ne, dass die Kinder des Erst-

versterbenden dem überle-
benden Ehegatten die Nutz-
niessung an ihrem Erbanteil
gewähren. Eine solche Rege-

lung könnte insofern sachge-
recht sein, als die Kinder des

Erstversterbenden ihren ge-
setzlichen Erbanteil, wenn
auch belastet mit der Nutz-
niessung, und nicht nur den
Pflichtteil erhalten würden.

Sowohl ein Ehevertrag als

auch ein Erbvertrag ist öf-
fentlich zu beurkunden. Ur-
kundsperson im Kanton
Zürich ist der Notar.

Dr. zur. Marco Biaggi

Medizin
Gefährliche Stürze

Warum fa/Zen so vieZe aZte

MeuscZzen (Zresona'ers Frauen)
um? 7cZ? seZber (70) geüöre
aucZz dazu. PZöfzZicZz Ziege ich

am Boden, hin weder gestrau-
cheit, gestoZpert nocZz ausge-
rutscht. 7ch hin gesund, Zehe ge-
sund, wandere vie/. Am Morgen
turne ich rege/massig einige Mi-
nuten. Mein Fu/s ist Zangsam,

o/t nur 44 his 52 Sch/äge. Mit
Turnen, Treppensteigen oder

auch schneZZem Gehen «mache

ich ihm Beine». Letzthin - heim
Wandern mit einer Gruppe - Zag

ich wieder am Boden. Drei Wo-

chen Zang Fippenweh waren die

Fo/gen. 7ch hahe eine heiZZose

Angst vor Knochenhrüchen.
Z7nd ich höre von anderen, de-

nen es auch so geht/ Was Zcönn-

te die 7/rsache sein? Giht es

HiZ/è?

Die Ursachen von Stürzen
sind vielfältig, so dass im Ein-
zelfall immer in verschiedene

Richtungen geforscht werden
muss. Bei den plötzlichen
Stürzen, die ohne jede Vor-

warnung auftreten, denke ich
an zwei Möglichkeiten: ent-
weder eine vorübergehende
Durchblutungsstörung des

Gehirns oder eine Herzrhyth-
musstörung.

Zu Recht weisen Sie auf
Ihren langsamen Puls hin. Im
normalen Alltag und bei
leichter körperlicher Tätig-
keit mag dieser Puls in der

Regel genügen. Unter Bela-

stung kann es aber zu einer
weiteren Verlangsamung
kommen. Damit gelangt we-
niger sauerstoffreiches Blut
zum Gehirn - ein Sturz ist die
Folge. Ich empfehle Ihnen,
sich an einen Herzspeziali-
sten zu wenden, der eine Mes-

sung der Herztätigkeit über 24
Stunden vornehmen wird.
Sollte sich der Verdacht be-

stätigen, so kann Ihnen durch

Einpflanzen eines Herz-
Schrittmachers (in örtlicher
Betäubung) schlagartig ge-
holfen werden. Sie erhalten
dadurch ein gutes Stück Le-

bensqualität zurück und kön-
nen insbesondere Ihre be-

rechtigte Angst vor einem
Knochenbruch ablegen.

Dr. med. Peter Ko/tZer

Versiehe-
rangen

Dr. Hansruedi Berger

Versicherungsmarder

DuZöngsf woZZte ic/î de/ einer

Genera/agentar eine Firz/a/tres-

poZice /ur eine Aufotei/ZcasZco-

VersicBerun^ afcsc/î/iessen. Der
Ageutgad mir afcer za verstehen,
ein Fin/aZzresverZra^ könne /ur
m/c/î im ScZracZen/aZZ tmvorteiZ-

Zza/7 sei«. So werde zum Beisp/e/

nur ein einziger Mardersedaden

vergütet. NoZens voiens /7ade Zeit

pur /ünp JaZrre unterscZrriefcen

und Zzade nun das Ge/udZ, öder-

vorteiit worden zu sein.

Leider sind Sie dem General-

agenten auf den Leim gegan-
gen. Wären Ihnen die Allge-
meinen Versicherungsbedin-
gungen (AVB) der Gesell-
schaft bekannt gewesen, so

hätten Sie den Mann am Te-

lefon durchschaut: Die Lei-

stung im Schadenfall bleibt
dieselbe, ob nun der Vertrag
auf ein oder fünf Jahre lautet.
Die Versicherung deckt den
Marderbiss grundsätzlich

«HEIMELIG»-
Pflegebetten
8274 Tägerwilen
Tel. 072 -69 25 17

Vermietung und Verkauf
zu günstigen Konditionen
• Pflegebetten
• Bett/Nachttisch
• Patientenlift
• Transport/Ruhesessel
• weitere Hilfsmittel

Unsere Stärke:
Wir liefern schnell, prompt
und zuverlässig

Pflegebett

Transport-/
Ruhesessel
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und unabhängig von der An-
zahl Schäden. Abweichungen
von den AVB sind in dieser

Branche zwar durchaus mög-
lieh und derzeit beim Dieb-
stahlrisiko sogar sehr en vo-
gue (Selbstbehalte). Dazu be-

darf es aber eines ausdriickli-
chen Vermerks in der Police.

Der Trick hat verschiedene
Varianten, die Absicht hinge-
gen ist stets dieselbe. Weil
kurzfristige Verträge bei wei-
tem weniger Provision brin-
gen denn eine Fünf- oder gar
Zehnjahrespolice, wird der

unkundige Kunde aufs Glatt-
eis geführt. Selbstverständ-
lieh handeln nicht alle Versi-

cherungsvertreter so, und
man hüte sich auch vor vor-
eiligen Rückschlüssen auf die
Gesellschaft. Tatsache ist frei-
lieh, dass die Branche derzeit
einen enormen Produktions-
druck auf ihren Aussendienst
ausübt, um die Kosten zu sen-
ken. Für den Kunden ist es in
dieser Zeit zunehmenden
Wettbewerbs ein Muss ge-
worden, kritischer zu werden.
Wer sich informiert, kann we-
niger übervorteilt werden. Im
obigen Fall hätte wahrschein-
lieh ein Erkundigungstelefon
an die Generaldirektion klä-
rend gewirkt.

Ihr Wunsch nach einem
einjährigen Vertrag war übri-
gens richtig. Die Konkurrenz
in der Kaskoversicherung
wird zusehends schärfer, vom
ehemaligen Einheitsbrei bei
Prämien und Leistungen ist
wenig übrig geblieben. Das-
selbe wird ab 1. Januar 1996
bei der Autohaftpflicht der
Fall sein; ab diesem Datum
soll nämlich die staatliche
Kontrolle dahinfallen. Vorab

Frauen als sogenannt gutes
Risiko dürfen sich dann eine
gute Chance auf günstigere
Prämien ausrechnen. Für sie

ist es deshalb besonders loh-
nend, sich jetzt nicht mehr
langfristig zu binden. Zumal
Einjahresverträge, wie gesagt,
für den Kunden keinerlei
Nachteile haben.

Dr. oec. Lfarzsrtzec/z Berber

Traum-
deutung

Dr. med. Konrad Wolff

Musik:
Erfüllung des Lebens

Ein 73jähriger Musiker
kommt wegen eines Herzin-
farkts ins Spital und erlebt
hier noch einen weitern
Infarkt, nachdem er schon
früher Bypass-Operationen
durchgemacht hatte. Im Spi-
tal ist seine grosse Wonne ein
kleines Tonbandgerät, das

ihm durch Kopfhörer eine
wunderbare Wiedergabe ver-
mittelt.

Er träumt: «Bs sind Leute

um z/ztz /zerzzm, die i/in warnen,
er solle au/passen, es seien Zi-

^ez/ner da, die /hm seine Sacherz

wegnehmen wo//te?7. Tafsäc/z-

iic/z wi/i iizm einer sein Ton-

harze/gerät ab/zzchsezz, für nur
JO Tranken (in Wz'rk/z'c/zkezf hat
es un^e/ä/zr 1000 Tranken #e-
kostet).»

Der Träumer ist alles ande-

re als ein Rassist. «Zigeuner»
hat für ihn keinen üblen Bei-

geschmack. Und doch treten
sie im Traum als Diebe auf. Es

sind Figuren einer fremden,
unfassbaren Welt - der un-
vertrauten Spitalwelt natür-
lieh und der Medizin, der

man nicht hinter die Kulissen
sehen kann. Im Wachen kann
er die Spitalpflege nicht ge-

nug rühmen, einschliesslich
der Verköstigung. Das Traum-
erlebnis zeigt ihm also den

Spitalaufenthalt aus einer an-
deren, aus der entgegenge-
setzten Sicht, damit er nicht
vergisst, dass er hier eben
doch nur «in der Fremde» ist,
und damit er nicht «aus allen
Wolken» fällt, sollte er doch
einmal unter seiner momen-
tanen Spitalsituation leiden.
Der Traum nimmt also mög-
liehe Enttäuschungen oder

Verstimmungen vorweg und
entgiftet sie.

Das Wichtige im Leben ist
für ihn - abgesehen von sei-

nen drei Söhnen - die Musik.
Der Traum ermahnt ihn auch,
darauf achtzugeben. Es geht
nicht um Leben oder Tod,
trotz seines Alters und seines

Gesundheitszustandes, son-
dern um die Erfüllung seines

Lebens - durch Musik.
Ein zweiter Traum aus die-

ser Zeit: «Line grosse Tberze vo//

von Mezzsc/zezz, /azzfer L/erzpa-
fz'enten. Über Lazzfsprec/zer ver-
kz'zrzdef sez'zz Arzt, nzzr 650 von
z'/znen közznten Zze/zanz/e/f wer-

den, worazzf grosse Trzffäzz-

sc/zzzzzg /zerrsc/zf.»

Dieser Traum war dem an-
dern vorausgegangen, und
erst im Lichte des erstberich-

teten erkennt man, was er be-

deutet. Es ist eine öffentliche
Situation mit vielen Men-

sehen (Spital). Die Mittei-
lung, die gemacht wird, rieh-
tet sich nicht an ihn. Sie

bleibt anonym. Tatsächlich
aber fühlt er sich im Spital in
keiner Weise als blosse «Num-
mer» behandelt. Der Traum
zeigt also nicht etwa die Ge-

fahr, in der Masse unterzuge-
hen und dann auch nicht ge-
heilt zu werden, sondern die
Gefahr, seiner Individualität
beraubt zu werden, was dann
der Fall wäre, wenn er die Mu-
sik verlöre oder vielleicht
nicht mehr selber spielen
könnte.

Beide Träume handeln also

nicht vom bevorstehenden
Tod und der Auseinanderset-

zung damit, sondern im Ge-

genteil von der noch anzu-
strebenden Lebenserfüllung.
Träume, die sich mit Tod und
Sterben beschäftigen, zeigen
ein anderes Gesicht.

Dr. med. Korzrad Wo//f

Beweg/f'c/ifce/t für
£ ~ Gebbeb/nc/erfe und Senioren
F | «3- oder 4-fiad-Fa/)zzeug
g L. • sebr /e/c/if becfenöar und fti/zrersc/ie/nfre/
fetfriäfcf * m/t oder ohne Weftezveztfecfc

JQUHBf • grosse Re/cbwe/'te
• Garantie; / Va/zr

• uni/er6/nd//cbe Serafuzzg oder Vorfübrt/ng

Stefan Grüter, f/ektrofabrzeuge, 9240 Uzw/7, Te/efon 075-57 82 02

ZEITLUPE 6/95

Traumdeutung
Die ßubr/k «Traumdeutung»
begegnet grossem /nteresse,

W/'e b/sber können 5/e

we/terb/n während des

ganzen /obres e/nen oder
mehrere /brer Träume

e/nsenden, am besten in
e/nem versch/ossenen

Couvert m/t dem Vermerk

«Träume». W/r werden es

e/nem der be/den Ärzte

Dr. med. Fe/zx W/rz oder
Dr. med. /Conrad Wo/ff

we/fer/e/ten. Zu ez'ner fe/efo-

n/seben Besprechung er/o/gf
d/e /Aufforderung, geordnet
nach f/nsendedatum

(Adresse m/t Te/efonangabe
n/'ebt vergessen/. Träume

von besonderer Bedeutung
er/auben wir uns, zn d/eser

ßubr/'k zu veröffenf//"cben,

/edoeb nur m/t /brer
Er/aubn/'s und unter
Wahrung der Anonymität.

Redakfzo/z Zezt/zzpe

45


	Versicherungen

